
Hessische Industriemüll GmbH

 Hessische Industriemüll GmbH - Bereich Altlastensanierung (HIM-ASG), Müllerwegstannen 46, 35260 Stadtallendorf, Telefon: 06428/92350, Telefax: 06428/923535
    BürgerBeteiligungsBüro Rüstungsaltstandort Stadtallendorf, Bahnhofstraße 2, 35260 Stadtallendorf, Telefon: 06428/707-0, Telefax: 06428/707-400

Der Rüstungsaltstandort Stadtallendorf ( DAG-
und WASAG-Gelände) ist eine altlastenver-
dächtige Fläche. Die Erkundungsmaßnahmen
in den letzten Jahren haben ergeben, daß von
einem Teil der Grundstücke eine wesentliche
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit
(grundwasser- und nutzungsbezogen) ausgeht.
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Der § 11 des Hessischen Altlastengesetzes
sieht vor, daß solche Grundstücke vom zustän-
digen Regierungspräsidium Gießen als Altlast
festge  stellt werden. Die Altlastenfeststellung
wird in das  Liegenschaftskataster aufgenom-
men. Vor der   Altlastenfeststellung erfolgt eine
Informa   tion und  Anhörung der betroffenen
Eigentümer   und Nutzer  der Grundstücke durch
das Regierungspräsidium.

Mit der Altlastenfeststellung wird die Erforder-
lichkeit  einer Sanierung des Grundstücks förm-
lich doku   mentiert. Ist die Sanierungsmaßnahme
durch geführt und das festgelegte Sanierungs-
ziel er reicht, wird die Altlastenfeststellung auf-
gehoben (§ 13 HAltlastG). Der Nachweis im
Liegenschafts  kataster wird gelöscht.
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Soweit die Sanierung in Hinblick auf eine ein-
geschränkte künftige Nutzung eines Grund-
stücks  erfolgt, wird diese Beschränkung in das
Baulastenverzeichnis beim Kreisbauamt und
in die Altflächendatei der Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt    (HLfU) eingetragen. Teil-
sanierungen und Sicherungsmaßnahmen sind
zulässig, wenn eine voll   ständige Sanierung
nicht möglich oder unverhält     nismäßig ist. In
diesem Fall kann es erforderlich                        sein die Alt-
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